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Einführung

Unter den handelsgesetzlich geregelten selbständigen kaufmännischen Hilfs
personen nimmt der Rechtstypus des Handelsvertreters eine besonders facettenrei
che Position ein. Sowohl auf der Marktstufe des Groß- als auch auf der des Ein
zelhandels fördern Handelsvertreter tagtäglich durch Vermittlung oder Abschluss 
von Verträgen den Absatz von Produkten und Dienstleistungen der von ihnen ver
tretenen Unternehmen, ohne, dass ihr Tun dabei immer auf den ersten Blick – wie 
etwa beim Versicherungs- oder Bausparkassenvertreter – als Tätigkeit eines Han
delsvertreters offenbar wird. Auch Tankstellenpächter1, Inhaber einer Lottoannah
mestelle2 oder Reisebüros3 gehen bei der Ausübung ihres Gewerbes regelmäßig 
diesem Metier nach. Ihre Rechtsbeziehung zu dem von ihnen vertretenen Auftrag
geber ist dabei im Innenverhältnis häufig so gestaltet, dass sich der Vermittler ver
traglich verpflichtet, ausschließlich für einen einzigen Unternehmer tätig zu werden, 
indem er nur für diesen Geschäfte vermittelt oder in dessen Namen abschließt. Ein 
Handelsvertreter, der seine (zumeist) hauptberufliche Vermittler- oder Verkaufstä
tigkeit ausschließlich auf das Produkt- oder Dienstleistungssortiment eines Unter
nehmers fokussiert und sich so an diesen bindet, fungiert kraft Vertrag als soge
nannter Einfirmenvertreter4.

Die vorliegende Dissertation verfolgt das Ziel, den rechtshistorischen Weg 
nachzuzeichnen, auf dem der solchermaßen gebundene Handelsvertreter Eingang in 
das deutsche Recht gefunden hat. Sie beleuchtet vom erstmaligen Auftreten soge
nannter selbständiger „Agenten“ im kaufmännischen Verkehr5 bis in die Gegenwart 
hinein die jeweils vorherrschenden ökonomischen, gesellschaftlichen und sozialen 
Rahmenbedingungen, die auf diesem Weg ausschlaggebend für die Schaffung ge
setzlicher Vorschriften gewesen sind und untersucht eingehend die Beweggründe 

1 BGH, DB 2009, 341 (341 ff.).
2 BGH, DB 1965, 469 (469 ff.).
3 BGH, NJW 2003, 743 (743 ff.).
4 Siehe dazu beispielhaft BGH, ZVertriebsR 2013, 318 (319).
5 Eine der ältesten Berufsgruppen von derart selbständigen Gewerbetreibenden bildeten um 

die Mitte des 19. Jahrhunderts die „Auswanderungsagenten“, die namens und im Auftrag eines 
Auswanderungsunternehmers daran mitwirkten, an bzw. mit Auswanderungswillige(n) den 
jeweiligen Beförderungsvertrag zu vermitteln bzw. abzuschließen. Bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts war das Auswanderungswesen im (Nord)Deutschen Bund nach Gliedstaaten 
unterschiedlich geregelt; dies änderte sich erst nach der Reichsgründung mit dem „Gesetz über 
das Auswanderungswesen“ vom 9. Juni 1897 (Deutsches Reichsgesetzblatt Band 1897, Seite 
463– 472).



und Zielsetzungen, die den jeweiligen Gesetzgeber im Normsetzungsverfahren be
schäftigt haben6.

Daneben zeigt sie mit Blick auf konkurrierende Gesetzesvorschriften auf, welche 
rechtstechnischen Abgrenzungsprobleme sich aus der Gebundenheit des Einfir
menvertreters an seinen Unternehmer ergeben haben und vermittelt einen Überblick 
darüber, welcher Meinungsstand sich zu den identifizierten rechtlichen Problem
stellungen in Lehre und Rechtsprechung jeweils herausbildete sowie welche Auf
fassungen sich schlussendlich als vorherrschend durchsetzten. Mit ihrer rechtsge
schichtlich fokussierten Untersuchung der besonderen Situation von exklusiv an 
einen Unternehmer gebundenen Handelsvertretern im deutschen Recht behandelt 
die Arbeit dabei ein Themengebiet, das von der handels-, arbeits- und sozialrecht
lichen Literatur bislang zumeist nur am Rande bzw. in Teilbereichen erforscht 
wurde7. Insofern erschien es angezeigt, dem chronologischen Werdegang dieses 
besonderen Vertretertypus eine gesamthafte Darstellung zu widmen.

6 Die Untersuchung beschränkt sich dabei auf die Regelungen zum Einfirmenvertreter im 
Allgemeinen; soweit der Gesetzgeber für Einfirmenvertreter in ausgewählten Wirtschafts
branchen besondere Bestimmungen erlassen hat, wie etwa für die Versicherungs- und Bau
sparsparkassenvertreter nach § 92 HGB, bleiben diese außer Betracht.

7 Aus der handelsrechtlichen Literatur seien hier etwa erwähnt Bromm, Die Entstehungs
geschichte des Berufs des Handelsvertreters. Unter besonderer Berücksichtigung der Sozial
gesetzgebung in den Jahren 1871 –1933; D. Schmidt, Die Reform des Rechts der Handels
vertreter von 1953 sowie Wolf, Der reisende Handlungsgehilfe und der Handelsvertreter als 
Bevollmächtigte. Geschichtliche Entwicklung von den Beratungen zum ADHGB bis zur 
Handelsvertreternovelle von 1953.
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A. Der Handelsagent als Vorstufe 
des Handelsvertreters

Das folgende Kapitel wirft einen Blick auf die Ursprünge des Gewerbes von 
Handelsvertretern zu Beginn des 19. Jahrhunderts sowie auf die anfänglich beste
henden Probleme bei dessen rechtlicher Einordnung und gesetzlicher Verankerung.

Der Terminus „Handelsvertreter“ sowie dessen Sonderform des „Einfirmenver
treters“ sind historisch betrachtet relativ junge Rechtsbegriffe. Erst durch die No
velle des Handelsgesetzbuches (HGB) im Jahr 19531 fand die Bezeichnung Han
delsvertreter Eingang in die deutsche Gesetzessprache und wurde dort in § 84 
Abs. 1 HGB legal definiert; Vergleichbares gilt für den in § 92a Abs. 1 HGB näher 
geregelten „unfreien“2 Einfimenvertreter. Im kaufmännischen Verkehr begannen 
sich jedoch bereits anfangs des 19. Jahrhunderts Handelspersonen auszubreiten, die 
„kontinuierlich […] für einen auswärtigen Dritten als dessen Beauftragter und in 
dessen Namen selbständig Handelsgeschäfte für denselben besorgen, respektive 
abschließen“3. Dieser neuartige Typus von Geschäftsbesorger oder „Gewerbsver
walter“4 wurde in Literatur und Rechtsprechung alsbald mit dem Ausdruck „Agent“ 
bzw. „Handelsagent“ belegt5.

I. Entstehungsgeschichte des Berufsstandes

Die Entstehung und Ausbreitung des Berufsstandes der Handelsagenten ereig
nete sich nicht zufällig während dieser in der Geschichtswissenschaft häufig als 
„Reformzeit“ bezeichneten Epoche. Sie wurde befördert durch die tiefgreifenden 
politischen, sozialen und ökonomischen Umgestaltungen, die nach der Gründung 
des Rheinbundes und dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation ab 1806 eine Vielzahl deutscher Länder schrittweise erfassten. Allen diesen 
Reformprozessen gemeinsam war, dass „die ständischen Unterschiede zwischen 
den Menschen begannen, sich aufzulösen und durch neue soziale Strukturen ersetzt 

1 Gesetz zur Änderung des Handelsgesetzbuches (Recht der Handelsvertreter) vom 
6. August 1953 (BGBl. I, 1953, S. 771–776).

2 Ebenroth/Löwisch, § 92a Rdn. 4 m. w.N. in Fn. 23.
3 Brinckmann, S. 390.
4 Thöl (6. Aufl.), S. 63.
5 Eine frühe Erwähnung von dessen Geschäftstätigkeit findet sich 1807 in Art. 632 des 

Code de commerce (verdeutscht), wo von „Unternehmungen in Agentschaften“ die Rede ist 
(S. 156).


